
Übungsleiter, Trainer und Verantwortliche, sowie jeder Teilnehmer 
müssen diesen Text lesen und leben. Wer die Bedingungen nicht 

anerkennt, kann an der Sporteinheit nicht teilnehmen. 

Hygienekonzept 

nach § 11 Abs. 3 in Verbindung mit den §§ 3 Abs. 4 und 4 Abs. 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 vom 11.06.2020.  
Für die Nutzung der Gemeinschaftsräume der Sportanlagen Pönitz, Gleschendorf und Scharbeutz gelten folgende 
Regelungen (OSV = der Übungsleiter/Verantwortliche ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich und sorgt dafür, dass 
sich jeder Sportler/Teilnehmer diese Regeln durchließt und lebt) 
 

1. Begrenzung der Teilnehmerzahl und Wahrung des Abstandsgebotes 

• Bei Gruppenangeboten ist die Teilnehmerzahl so zu begrenzen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
den Anwesenden eingehalten wird.  (OSV= maximal 10, Mindestabstand 2 Meter) 

• Körperkontakt zwischen den Teilnehmenden ist zu vermeiden. 
 

2. Regelung von Besucherströmen 

• Eine Anmeldung zum Gruppenangebot ist erforderlich. (OSV=Ohne Anmeldung keine Teilnahme) 

• Entsprechende Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes am Einlass sowie im Gruppenraum sind 
anzubringen. 

• Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche (z.B. Einlass, Garderobe und Sanitärräume) sind 
mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen. 
 

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

• Personen mit respiratorischen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme an dem Gruppenangebot zu verwehren. 

• Gruppenanleitende sowie -teilnehmende sollten grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sofern es der 
Gesundheitszustand erlaubt. 

• Für Gruppenanleitende sowie -teilnehmende sind die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 
allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie Husten- und Niesetikette, gründliche Händehygiene, 
Abstandsregelung etc.) durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen. 

• Alle Personen müssen sich vor der Nutzung des Gruppenangebotes die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete 
Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Anbieter des Gruppenangebotes vorzuhalten. (OSV = 
Jeder TN bringt sein eigenes Desinfektionsmittel mit) 

• Die Kontaktdaten aller bei dem Gruppenangebot anwesenden Personen werden zum Zweck der Nachverfolgung von 
Infektionsketten unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhaben und für die Frist von 6 Wochen 
aufbewahrt; nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten unverzüglich gelöscht. (OSV= diese Liste muss 
nach der Sporteinheit umgehend an S. Peters weitergeleitet werden inkl. Einzelbögen) 
 

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen 

• Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens 
begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren. 

• Die Sanitäranlagen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens 
begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren. (OSV = nach jedem Toilettengang) 

• Um die Belastung in den Innenräumen mit Aerosolen zu minimieren sind die Räumlichkeiten vor und nach der 
Nutzung gründlich zu lüften. (OSV = während der Sporteinheit Fenster auf) 

• In Sanitär-, Gemeinschafts- und Eingangsbereichen sind Händedesinfektions-mittel, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zu Verfügung zu stellen. (OSV = zusätzlich bringen TN eigene Desinfektionsmittel, Kugelschreiber 
und Maske mit) 

 
5. Generell gilt: 

• Für die Einhaltung der Regelungen ist sind die Vereine verantwortlich. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren. 

• Alle Personen werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sowie die Kontakte zu anderen 
Personen auf ein notwendiges Maß zu beschränken. 


